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Dienstleistung im Bereich der Geräte- und Produktsicherheit 
Wir unterstützen Sie als Hersteller / Importeur / Vertreiber von Geräten bei der Erstellung von  
“Merkblättern für Produktsicherheit“ für Ihre Kunden. Dieses Datenblatt wurde von uns entwickelt und 
dient der übersichtlichen Darstellung von sicherheitsrelevanten Informationen, z. B. um die Arbeit der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit zu unterstützen. 

Potentieller Kundenkreis 
• Importeure von Geräten u.a. Produkten z. B. aus Asien 
• Vertreiber von Eigenmarken  

Unsere Dienstleistung 
• Bestandsaufnahme der verfügbaren 

Produktinformationen (IST) 
• Zusammenstellen der gesetzlichen / 

normativen Produkt-Konformitätsan-
forderungen (SOLL) 

• SOLL- IST-Vergleich 
• je nach Ergebnis Unterstützung im 

Rahmen der erforderlichen Maßnahmen  
• Erstellen von „Merkblättern zur Produkt-

sicherheit“, welche die wichtigsten 
Informationen für Anwender der Produkte 
in übersichtlicher Form zusammenfassen 
– von der Anwendung bis zur Entsorgung 
(doppelseitiges Merkblatt) 

Inhalte des Merkblatts: 
• Produktdaten (Handelsname, Artikel-

nummer, Hersteller-Kontaktdaten, Ver-
wendungszweck, technische Daten, 
Gerätezuordnung / gesetzliche Grund-
lage) 

• Zertifikate / Kennzeichen / Normen (z.B. 
Deutschland – GS, EG – CE-Kenn-
zeichnung) 

• Mögliche Gefahren, Sicherheits-
hinweise, Entsorgungshinweise 

• Sonstiges 

Welche Vorteile bieten sich für Sie? 
• Zugewinn an Rechtssicherheit und somit Verringerung des Risikos einer Rückrufaktion 
• Zusatznutzen für die Verwender Ihrer Produkte – „Merkblatt zur Produktsicherheit“ als 

Verkaufsargument 
• Entlastung Ihrer Mitarbeiter im Tagesgeschäft 
• optimale Vorbereitung gegenüber der Kontrolle durch „Marktüberwachung“ 

Dienstleistungs- 
information 

Merkblatt für 
Produktsicherheit
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Hintergrund 
• Gesetzliche Grundlagen: über 20 EG-Richtlinien zur CE-Kennzeichnung diverser Gerätearten, 

hunderte europaweit harmonisierte Normen,  
in Deutschland v.a. Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG), aber auch andere  
Spezialgesetze wie z. B. Medizinproduktegesetz, Bauproduktegesetz u.a. 

• Wer ist verantwortlich? Hersteller und Importeure (in die EU) 
• Für welche Produkte anwendbar? technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte 

(z. B. elektrische Geräte, Waagen, Bauprodukte, Medizingeräte, Maschinen, Spielzeug …) 
 
Anhand dieser Vielzahl von normativen Anforderungen ist es für die verantwortlichen Inverkehrbringer 
der Produkte nicht einfach, sich in diesem Regelungsdickicht zurechtzufinden und die geforderte  
Konformität der Produkte zu gewährleisten. Dies ist jedoch aus Haftungsgründen von erheblicher 
juristischer und ökonomischer Wichtigkeit. 
 
Die Fakten 
 
• ca. die Hälfte aller im RAPEX-System gemeldeten unsicheren Produkte im Jahr 2005 wurden 

von den Behörden Ungarns, Deutschlands, Spaniens und Griechenlands gemeldet 
• ca. 75 % aller als unsicher gemeldeten Produkte stammen aus China oder das Herkunftsland 

ist unbekannt 
• 43 % aller unsicheren Produkte sind Produkte für Kinder 
 

Welche Gefahren gehen von den unsicheren Produkten aus?

Elektrischer Schlag; 
33%

Allgemeine 
Verletzungsgefahren; 

27%

Ersticken, 
Verschlucken, 

Strangulieren; 20%

Chemisches Risiko; 
10%

Feuergefahr; 9%

Hörschaden; 1%

 
 Quelle: Europäisches Verbraucherzentrum (EVZ), Basis: RAPEX 2005 

 
Möchten Sie weitergehende Informationen? Sprechen Sie uns an! 

  
Dr. Hans-Bernhard Rhein 
Tel.: 05066 / 900 99-1 

hans-bernhard.rhein@umweltkanzlei.de 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Meyer 
Tel.: 05066 / 900 99-3 

thomas.meyer@umweltkanzlei.de 

 
 


